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Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung

Von Christian Stang

Vorbemerkung: Der vorliegende Aufsatz wurde nach den für die Schweiz gültigen
Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung abgefasst.

1. Einleitung

Am 1. Juli 1996 haben die Vertreter der Länder Österreich, Deutschland,

Schweiz und Liechtenstein in Wien eine «Gemeinsame
Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung»
unterzeichnet. An der Unterzeichnung waren neben einem
Abgesandten der Europäischen Kommission auch vier Staaten mit
anerkannten deutschen Minderheiten beteiligt.

Die Rechtschreibneuregelung wird für die staatlichen Einrichtungen
und den Unterricht an allen Schulen am 1. August 1998 eingeführt.
Bis zum 31. Juli 2005 ist eine Übergangszeit vorgesehen, in der die

bisher gültigen Schreibungen an den Schulen nicht als Fehler
bewertet werden.

Der vorliegende Aufsatz verfolgt das Ziel, die wichtigsten Änderungen

der deutschen Rechtschreibung verständlich und übersichtlich
darzustellen. Der Verfasser dieses Beitrages beschreibt die neuen
Richtlinien ohne Darstellung der eigenen Meinung.

2. Laut-Buchstaben-Zuordnungen

Die wichtigste und auffälligste Änderung in diesem Bereich betrifft
die Schreibung der s-Laute. Das neue Regelwerk der deutschen

Rechtschreibung besagt, dass der deutsche Sonderbuchstabe ß
(scharfes s oder Eszett) ausserhalb der Schweiz künftig ausschliesslich

nach langen Vokalen (Selbstlauten) verwendet werden darf.

Nach kurzen Vokalen steht anstelle vonß künftig ss. Beispiele: Fluss

(bisher: Fluß), Schluss (bisher: Schluß), misstrauisch (bisher:
mißtrauisch), [ich] muss (bisher: [ich] muß). In der Schweiz wird das

ß weiterhin generell durch ss ersetzt.

Beim Zusammentreffen dreier gleicher Konsonanten (Mitlaute)
werden nach der Neuregelung auch vor einem Vokal (Selbstlaut) alle

104



drei Buchstaben geschrieben. Beispiele: Schifffahrt (bisher: Schiffahrt),
Brennnessel (bisher: Brennessel). In diesen Fällen darf künftig auch
ein Bindestrich gesetzt werden: Schiff-Fahrt, Brenn-Nessel.

Zur Stärkung des in der deutschen Rechtschreibung besonders wichtigen

Stammprinzips wird die Schreibweise von einigen ausgewählten
Wörtern mit dem Vokal (Selbstlaut) e und dem Diphthong

(Doppellaut) eu zu ä und äu verändert, um diese an andere Wörter
aus derselben Wortfamilie angleichen zu können. Beispiele: behän-
de (bisher: behende), Bändel (bisher: Bendel), Gümse (bisher: Gemse);
verbläuen (bisher: verbleuen), schnäuzen (bisher: schneuzen).

Bei einigen Wörtern wird der Konsonant (Mitlaut) nach einem kurzen

Vokal (Selbstlaut) künftig in Angleichung an Beugungsformen
desselben Wortes oder an andere Wörter derselben Wortfamilie
verdoppelt. Beispiele: Karamell (bisher: Karamel), Tollpatsch (bisher:
Tolpatsch), nummerieren (bisher: numerieren). Doppelformen gibt
es künftig bei den Wörtern aufwendig/aufwändig und Schenke/
Schänke.

3. Worttrennung am Zeilenende (Silbentrennung)

Ein einzelner Vokal (Selbstlaut) am Beginn eines Wortes kann nach
der neuen Rechtschreibung abgetrennt werden. Beispiele: A-bend
(bisher: keine Trennung), o-ben (bisher: keine Trennung), U-fer (bisher:

keine Trennung).

Künftig darfauch st getrennt werden. Beispiele: Fens-ter (bisher:
Fenster), ges-tern (bisher: gestern), Meis-ter (bisher: Meister), Mus-ter
(bisher: Muster).

Nach dem neuen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung wird ck
am Wortende nicht mehr in k-k aufgelöst, sondern auf die neue Zeile
gesetzt: Zu-cker (bisher: Zuk-ker), Bä-cker (bisher: Bäk-ker), tro-cken
(bisher: trok-ken).

4. Gross- und Kleinschreibung

Die Anredepronomen (Anredefürwörter) du und ihr werden künftig
mit ihren Beugeformen auch in Briefen und Urkunden mit einem

kleinen Anfangsbuchstaben versehen. Beispiel: Für deinen Brief danke

ich dir herzlich, (bisher: Für Deinen Brief danke ich Dir herzlich.)
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Die Grossschreibung des Anredepronomens (Anredefürworts) Sie

bleibt bestehen. Beispiel: Für Ihren Briefdanke ich Ihnen herzlich.

Die Tageszeiten nach den Adverbien (Umstandswörtern) vorgestern,
gestern, heute, morgen, übermorgen werden nach der neuen
Rechtschreibregelung grossgeschrieben: gestern Abend (bisher: gestern
abend), heute Mittag (bisher: heute mittag).

Die Ableitungen von Personennamen auf -sch werden künftig
immer mit einem kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben. Zur
Verdeutlichung des Eigennamens ist auch der Gebrauch des Apostrophs
(Auslassungszeichens) zulässig; in diesen Fällen wird der Personenname

grossgeschrieben. Beispiele: die grimmschen/Grimm'schen Märchen

(bisher: die Grimmschen Märchen), das ohmsche/Ohm'sehe Gesetz

(bisher: das Ohmsche Gesetz).

Adjektive (Eigenschaftswörter), die als Substantiv (Hauptwort)
verwendet werden und den Teil einer festen Fügung bilden, werden

künftig grossgeschrieben. Beispiele: aufdem Trockenen sitzen (bisher:
auf dem trockenen sitzen), den Kürzeren ziehen (bisher: den kürzeren
ziehen), im Dunkeln tappen (bisher: im dunkeln tappen).

Die Wörter Angst, Bange, Gram, Leid, Schuld, Pleite werden nach
der neuen Rechtschreibung nur noch in Verbindung mit den Verben

(Zeitwörtern) sein, bleiben und werden kleingeschrieben. In allen
anderen Fällen wird der Grossschreibung Vorrang gewährt. Beispiele:

Angst und Bange machen (bisher: angst und bange machen), Schuld
geben (bisher: schuld geben), Pleite gehen (bisher: pleite gehen).

Die Paarformeln für Personen werden nach der Neuregelung immer
mit einem grossen Anfangsbuchstaben geschrieben. Beispiele: Jung
undAli (bisher: jung und all),.Gross und Klein (bisher: gross und klein),
Gleich und Gleich (bisher: gleich und gleich).

Sprachbezeichnungen in Verbindung mit Präpositionen (Verhältniswörtern)

wie in, bei, aufusw. werden künftig ebenfalls grossgeschrieben.

Beispiele: aufgut Deutsch (bisher: aufgut deutsch), in Englisch
schreiben (bisher: in englisch schreiben).

5. Getrennt- und Zusammenschreibung

Verbindungen aus -einander und Verb (Zeitwort) werden künftig
immer getrennt geschrieben. Beispiele: ineinander fHessen (bisher: in-
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einanderfliessen), aneinanderfügen (bisher: aneinanderfügen), aufeinander

fahren (bisher: aufeinanderfahren).

Die Wörter wieviel, soviel, zuviel werden künftig wie die bisher schon
geltenden Formen wie viele, so viele, zu viele getrennt geschrieben: wie
viel, so viel, zu viel.

Die Wörter irgendJemand und irgend etwas werden künftig wie die
bisher schon geltenden Formen irgendein, irgendwas, irgendwer,
irgendwann und irgendwo zusammengeschrieben: irgendjemand,
irgendetwas.

Die Unterscheidung zwischen wörtlicher und übertragener Bedeutung

(Beispiel: aufdem Stuhl sitzen bleiben gegenüber in der Schule
sitzenbleiben) wird zugunsten der einheitlichen Getrenntschreibung
aufgegeben. Beispiele: gehen lassen (bisher in der Bedeutung «nachlässig
sein»: gehenlassen), baden gehen (bisher in der Bedeutung «verlieren»:
badengehen), stehen lassen (bisher in der Bedeutung «nicht kümmern»:
stehenlassen).

In den folgenden Fällen ist künftig die Getrennt- und Zusammenschreibung

der Wörter zulässig: ausser Stand/ausserstand (sein), im
Stande/imstande (sein), zu Leide/zuleide (tun), in Frage/infrage (stellen),

zu Stande/zustande (bringen), zu Grunde/zugrunde (gehen), zu
Wege/zuwege (bringen), zu Rande/zurande (kommen), so dass/sodass,
an Stelle/anstelle, auf Grund/aufgrund, mit Hilfe/mithilfe, auf Seiten/
aufsehen, von Seiten/vonseiten, zu Gunsten/zugunsten, zu Unguns-
ten/zuungunsten.

6. Schreibung mit Bindestrich

Beim Zusammentreffen dreier gleicher Vokale (Selbstlaute) ist
gemäss der neuen Regelung neben dem Gebrauch des Bindestrichs
auch die Zusammenschreibung des Wortes zulässig. Beispiele: Ha-
waiiinsel/Hawaii-Insel (bisher: Hawaii-Insel), Kaffeeersatz/Kaffee-Ersatz

(bisher: Kaffee-Ersatz), Teeei/Tee-Ei (bisher: Tee-Ei).

Zusammensetzungen mit Ziffern erhalten künftig in der Mehrzahl
aller Fälle einen Bindestrich. Beispiele: 10-jährig (bisher: lOjährig),
100-prozentig (bisher: lOOprozentig), 2-silbig (bisher: 2silbig), 2-Pfiin-
der (bisher: 2pjünder).
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7. Zeichensetzung

Nach der neuen Rechtschreibung müssen Hauptsätze, die mit und
verbunden sind, nicht mehr durch ein Komma voneinander getrennt
werden. Das Satzzeichen kann jedoch gesetzt werden, um die Gliederung

des Satzes zu verdeutlichen. Beispiel: Christian arbeitet am Rech-

nerQ und Peter spielt Musik, (bisher: Christian arbeitet am Rechner,

und Peter spielt Musik).

Die Setzung des Kommas bei Sätzen mit dem erweiterten Infinitiv (der
Grundform) wird künftig ebenfalls freigestellt. Auch hier kann man
das Satzzeichen verwenden, um die Gliederung des Satzes zu
verdeutlichen. Das Komma sollte auch Anwendung finden, um möglichen
Missverständnissen vorzubeugen. Beispiel: Er befahl unsQ nach Hause

zu gehen, (bisher: Er befahl uns, nach Hause zu gehen).

Für das ausgelassene Schluss-e bei verkürzten Formen des Verbs

(Zeitworts) wird nach der neuen Rechtschreibung kein Apostroph
(Auslassungszeichen) gesetzt. Beispiele: Ich werd dir rechtzeitig
Bescheid geben, (bisher: Ich werd' dir rechtzeitig Rescheid geben.), Ich
komm gleich, (bisher: Ich komm' gleich).
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